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 Veröffentlicht am 16.12.1975

Norm

EheG §49 E

Rechtssatz

Eine als objektiv unrichtig festgestellte prinzipielle Stellungnahme der Ehegattin für den Standpunkt ihrer Mutter und

gegen den ihres Gatten und die Erschleichung eines Unterhaltungsurteiles können nicht als bloße

Reaktionshandlungen bewertet werden.
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